
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/2/3 99/07/0152
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.2000

Index

L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

80/06 Bodenreform

Norm

FlVfGG §34 Abs4;

FlVfLG Tir 1996 §37 Abs7;

Rechtssatz

Nach § 37 Abs 7 Tir FlVfLG 1996 hat über Streitigkeiten zwischen der Agrargemeinschaft und ihren Mitgliedern oder

zwischen den Mitgliedern untereinander aus dem Mitgliedschaftsverhältnis auf Antrag die Agrarbehörde unter

Ausschluss des Rechtsweges zu entscheiden. Streitigkeiten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis sind dadurch

gekennzeichnet, dass sie Rechte und P>ichten der Gemeinschaft gegenüber dem Mitglied, Rechte und P>ichten des

Mitgliedes gegenüber der Gemeinschaft und Rechte und P>ichten des Mitgliedes gegenüber den anderen Mitgliedern

der Gemeinschaft zum Gegenstand haben. Gegenstand einer Streitigkeit aus dem Mitgliedschaftsverhältnis kann nur

sein, was die die Agrargemeinschaften regelnden gesetzlichen Vorschriften und die darauf gegründeten Rechtsakte,

insb die Satzungen, über das Mitgliedschaftsverhältnis bestimmen. Eine Streitigkeit aus dem Mitgliedschaftsverhältnis

liegt vor, wenn das Mitgliedschaftsverhältnis für die geltend gemachten Ansprüche dem Grunde nach bestimmend ist

(Hinweis E 24.10.1995, 95/07/0048; E 28.03.1996, 93/07/0037).
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